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In jüngerer Zeit werden wieder einmal gesundheitspolitische Debatten über die Wissenschaftlichkeit
besonderer Therapierichtungen (Homöopathie, anthroposophische Medizin) geführt. Deshalb ist es
sinnvoll, sich die maßgeblichen gesundheitssozial- sowie verfassungsrechtlichen Parameter in Erinne-
rung zu rufen, die auch in den politischen Debatten beachtet werden sollten. Entscheidend ist: Den
Gesetzgeber insbesondere des SGB V trifft eine Pflicht zur Ausgestaltung der Verfahren zur Feststel-
lung der Wissenschaftlichkeit, die der Pluralität der Wissenschaft, die im Zentrum der Garantie der
Wissenschaftsfreiheit steht, gerecht wird.

I. Und täglich grüßt das Murmeltier - Merkwürdigkeiten einer Debatte ohne Fortschritt

Im deutschen Sprachraum ist eine Hollywood-Komödie, die Anfang der 1990er Jahre auf die Kinolein-
wand kam, unter dem Titel „Und täglich grüßt das Murmeltier“1 bekannt. Es geht um einen Wetter-
ansager, der vom Tag des Murmeltiers in der Kleinstadt Punxsutawney in Pennsylvania berichten soll
und sich plötzlich in einer Zeitschleife wiederfindet, also jedes Mal neu diesen Tag des Murmeltiers er-
lebt.2 In der Umgangssprache ist dieser Filmtitel, zumindest für diejenigen, die den Film kennen, zu ei-
ner Metapher für monotone Situationen geworden, die sich ständig ohne jeden Fortschritt wiederho-
len.

Die Metapher passt auch zu der Diskussion über besondere Therapierichtungen (insbesondere Ho-
möopathie und anthroposophische Medizin)3, die in jüngerer Zeit wieder aufgeflackert ist4, aber - zu-
mindest vorerst - beendet zu sein scheint.5 Nicht zuletzt eine Petition zum Deutschen Bundestag hat
insofern für eine größere Wahrnehmung der Problematik gesorgt.6 An diese Debatte soll zunächst er-
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innert werden (nachfolgend II.). Da jederzeit damit zu rechnen ist, dass sie erneut beginnt, ist es sinn-
voll, die Rechtslage insbesondere die verfassungsrechtlichen Grundlagen insbesondere des SGB V in
Erinnerung zu rufen (nachfolgend III.). Ein Resümee beschließt die Überlegungen (nachfolgend IV.).

II. Aktuelle Diskussion über die Wissenschaftlichkeit besonderer Therapierichtungen
1. Referentenentwurf zum GVSG
a) Fehlende Abstimmung mit den Regelungen des SGB V zu den besonderen Therapie-
richtungen

Der im Dezember 2023 vorgelegte Referentenentwurf7 des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)
zum späteren Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG)8 enthielt eine Vorschrift, die zwar
schlussendlich nicht Gesetz geworden ist, die aber die jüngere Debatte über die Wissenschaftlichkeit
besonderer Therapierichtungen angefacht hat. § 11 Abs. 6 SGB V sollte folgender Satz hinzugefügt
werden: „Homöopathische und anthroposophische Arzneimittel sowie homöopathische Leistungen
sind als zusätzliche Satzungsleistungen im Sinne dieses Absatzes ausgeschlossen.“ Diese Möglichkeit
wird auch für die sog. besondere Versorgung (§ 140a SGB V) ausgeschlossen.9 Die Option, solche Sat-
zungsleistungen vorzusehen, solle gestrichen werden, so die Begründung des Referentenentwurfs,
„da für die Wirksamkeit entsprechender Arzneimittel und Leistungen keine hinreichende wissenschaft-
liche Evidenz vorliegt.“10

Wieso das so ist, wird nicht erläutert oder belegt. Aus Sicht der Verfasser des Referentenentwurfs
scheint sich das als offensichtlich aufzudrängen und keiner Begründung zu bedürfen, obgleich § 2
Abs. 1 Satz 2 SGB V statuiert: „Behandlungsmethoden, Arznei- und Heilmittel der besonderen Thera-
pierichtungen sind nicht ausgeschlossen.“ In § 34 Abs. 3 Satz 2 SGB V heißt es: „Bei der Beurteilung
von Arzneimitteln der besonderen Therapierich
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tungen wie homöopathischen, phytotherapeutischen und anthroposophischen Arzneimitteln ist der
besonderen Wirkungsweise dieser Arzneimittel Rechnung zu tragen.“ Schließlich ist in § 135 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 SGB V zu lesen, dass der Gemeinsame Bundesauschuss (G-BA) in Richtlinien gemäß § 92
Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 SGB Empfehlungen abzugeben hat über „die Anerkennung des diagnostischen und
therapeutischen Nutzens der neuen Methode sowie deren medizinische Notwendigkeit und Wirtschaft-
lichkeit - auch im Vergleich zu bereits zu Lasten der Krankenkassen erbrachte Methoden - nach dem
jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse in der jeweiligen Therapierichtung“ (kursive Her-
vorhebungen hinzugefügt).

Zu den besonderen Therapierichtungen zählen anerkanntermaßen die Homöopathie und die anthro-
posophische Medizin;11 die Formulierung „jeweilige Therapierichtung“ greift dies auf.12 Wenn das Ge-
setz aber deren besondere Wirkungsweise hervorhebt, dann liegt es nahe, dass begründet wird, wie-
so den entsprechenden Leistungen vorgeblich jede Wirkungsweise fehlt, und zwar unter Berücksich-
tigung der etwaigen Besonderheit der Wirkungsweise. Dieses Desiderat verstärkt sich, wenn bedacht
wird, dass § 2 Abs. 1 Satz 2 SGB V in der für deutsche Normtexte üblichen Redeweise des normativ
gemeinten Indikativs („sind nicht ausgeschlossen“) sagt, dass besondere Therapierichtungen nicht
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ausgeschlossen werden dürfen. Umso mehr ist dann aber ihr Ausschluss, den der Referentenentwurf
zumindest mit Blick auf Satzungsleistungen vorsieht, begründungsbedürftig.

b) Förderung der Eigenverantwortlichkeit durch Selbstzahlung?

Weiter heißt es im Referentenentwurf : „Die Nutzung von Homöopathika und Anthroposophika sowie
homöopathischer Leistungen sollte daher ausschließlich auf der eigenverantwortlichen Entscheidung
der Versicherten zur Finanzierung dieser Leistungen beruhen und nicht vom Versichertenkollektiv der
Krankenkasse(n) getragen werden.“13 Das BMG scheint stillschweigend auf § 1 Satz 2 SGB V und § 2
Abs. 1 Satz 1 SGB V zu verweisen, die von der „Eigenverantwortung der Versicherten“ sprechen. Das
wird zumindest bezogen auf § 2 Abs. 1 Satz 1 auch als finanzielle Eigenverantwortung verstanden.14

Wenn die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) aber die Eigenverantwortung der Versicherten för-
dert (so heißt es in § 1 Satz 2 SGB V), wie kann sie dann deren finanziell folgenreiche Eigenverant-
wortung fördern (die jedenfalls § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB V adressiert), wenn es um Leistungen geht, de-
nen wissenschaftliche Evidenzbasierung abgesprochen wird? Die Verwendung des Begriffs „Eigenver-
antwortung“ im Referentenentwurf lässt sich mit den unterschiedlichen Begriffsdimensionen des § 1
Satz 2 und § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB V jedenfalls nicht ganz bruchlos in Einklang bringen.

c) Abschluss privater Zusatzversicherungsverträge?

Der Referentenentwurf meint schließlich:15 „Den Krankenkassen bleibt es jedoch unbenommen, nach
§ 194 Absatz 1a in der Satzung die Möglichkeit zur Vermittlung privater Zusatzversicherungsverträge
über diese Leistungen vorzusehen.“ D. h., das BMG hält es für unproblematisch, dass Krankenkassen,
die solche Leistungen selbst nicht erbringen dürfen, ihren Versicherten, die ohnehin schon durch ho-
he, immer weiter steigende Sozialversicherungsbeiträge belastet werden16, private Versicherungsver-
träge vermitteln, obgleich es sich in der Logik des BMG um nach (vorgeblich) wissenschaftlicher Be-
trachtung wirkungslose Leistungen handelt. D. h., die Krankenkassen dürfen ihr Personal, das aus So-
zialversicherungsbeiträgen finanziert wird, für die Vermittlung von privaten Versicherungsverträgen
einsetzen, die den Versicherten nach der Logik des BMG für völlig sinnlose Leistungen Geld abverlan-
gen. (Die Krankenkassen erhalten keine Provisionen).17

Es fällt schwer zu erkennen, wie das vom gesetzlichen Auftrag der Krankenkassen gedeckt sein soll,
die gesundheitliche Eigenkompetenz der Versicherten zu fördern (§ 1 Satz 2 SGB V). Die Kompetenz
der Versicherten würde ersichtlich dadurch gefördert, den Versicherten zu sagen, dass die Kranken-
kassen diese Leistungen für unwissenschaftlichen Hokuspokus halten. § 194 Abs. 1a Satz 1 SGB V be-
sagt ausdrücklich, dass Gegenstand dieser Verträge alle Leistungen sein können - aber auch nur die-
se -, die den gesetzlichen Krankenversicherungsschutz ergänzen. In der Gesetzesbegründung heißt es
dazu: „Eine Vermittlung von Versicherungsverträgen, die keinen Bezug zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung aufweisen, ist daher nicht zulässig.18 Ob es hierfür ausreicht, dass überhaupt ein Gesund-
heitsbezug besteht, ist umstritten. Eine strenge Betrachtung schließt den Ergänzungscharakter aus,
wenn es um Leistungen geht, die nach dem SGB V ausgeschlossen sind.19 Das BMG sieht das ersicht-
lich anders.

Die Lage verschärft sich unter dem Aspekt der sozialen Ungleichheit.20 Der Kreis der Pflichtversicher-
ten wird durch die ständige Anhebung der Jahresarbeitsentgeltgrenze schleichend einer „Bürgerver-
sicherung“ angeglichen.21 Außerdem steigen die Beiträge, wie schon erwähnt, deutlich und nehmen
„Normalverdienern“ zunehmend das durch Kostensteigerungen bei der allgemeinen Lebenshaltung
ohnehin reduzierte Realeinkommen. Für den Großteil der Versicherten wird es nach ihrer Einkom-
menslage daher kaum möglich sein, private Zusatzversicherungsverträge zu schließen. Das dürfte,
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jedenfalls bei typisierender Betrachtung, in aller Regel nur für die Personen mit vergleichsweise ho-
hem Einkommen in Frage kommen, die sich zunehmend mittels der Anhebung der Jahresarbeitsent-
geltgrenze in der GKV wiederfinden und die möglicherweise nach ihrem Persönlichkeitsprofil, das sich
in bestimmten (häufig auf akademischer Ausbildung beruhenden) Berufen niederschlägt, Präferenzen
für besondere Therapierichtungen haben. Aber auch andere Versicherte, die trotz geringeren Einkom-
mens etwa aufgrund subjektiv guter Erfahrungen besondere Therapierichtungen schätzen, werden
geneigt sein, die Aufwendungen für private Krankenversicherungsverträge zu tätigen. D. h., die Kran-
kenkasse vermittelt private Kran
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kenversicherungsverträge, die aus Sicht des BMG nichts als herausgeworfenes Geld sind, was gerade
Versicherte mit geringerem Einkommen regelmäßig stärker belastet als Versicherte mit höherem Ein-
kommen, das selbst dann noch höher ist, wenn man die sie treffende höhere Beitragslast berücksich-
tigt.

Zusammengefasst: Der Referentenentwurf berücksichtigt die spezifischen Wirkungscharakteristika
besonderer Therapierichtungen, die das SGB V anerkennt, nicht, und verweist in fragwürdiger Weise
auf die Möglichkeit, private Zusatzversicherungsverträge für Homöopathie oder anthroposophische
Medizin abzuschließen, was nach den Wirkungsannahmen des BMG bezüglich der besonderen Thera-
pierichtungen sinnlos ist und somit, zumal unter dem Aspekt der sozialen Ungleichheit, zur unnötigen
finanziellen Belastung von GKV-Versicherten führt.

2. Beschluss des Deutschen Ärztetages 2024
a) Wesentliche Aspekte des Beschlusses

Im Mai 2025 hat der Deutsche Ärztetag unter der Überschrift „Fehlende Evidenz für Homöopathie-An-
wendung und Beendigung der Sonderstellung in Abrechnungssystemen“ beschlossen:22

„1. Der 128. Deutsche Ärztetag 2024 stellt fest, dass die Anwendung von Homöopathie in Diagnostik
und Therapie in der Regel keine mit rationaler Medizin, dem Gebot der bestmöglichen Behandlung so-
wie einem angemessenen Verständnis medizinischer Verantwortung und ärztlicher Ethik vereinbare
Option darstellt.

2. Der Gesetzgeber wird aufgefordert, Maßnahmen dahingehend zu ergreifen, dass Homöopathie we-
der als Kassenleistung zur Abrechnung kommen kann noch als Entität mit Sonderstatus in der Gebüh-
renordnung für Ärzte (GOÄ) Erwähnung findet.

3. Die rechtliche Bewertung von Homöopathika als Arzneimittel, einhergehend mit einer Apotheken-
pflicht, soll beendet werden. Eine Revision der Arzneimitteleigenschaft von Homöopathika und der
Binnen-Konsens-Regelung im Arzneimittelgesetz (AMG) ist erforderlich.“

In einer längeren Begründung wird auf einen vorgeblichen wissenschaftlichen Konsens verwiesen,
der die Unwissenschaftlichkeit der besonderen Therapierichtungen belege. Eine gegenteilige „Fehl-
wahrnehmung“ insbesondere hinsichtlich der Homöopathie sei insbesondere durch die (vermeintliche)
Bevorzugung entsprechender Arzneimittel im Arzneimittelrecht befördert worden, wonach die Wirk-
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samkeit auf der „Grundlage des sogenannten Binnenkonsenses“, also immer aus der Binnenperspek-
tive der jeweiligen Therapierichtung erfolgen müsse.23 „Homöopathie-Anwendung ist nicht mit den
Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin bzw. der Notwendigkeit, ärztliche Entscheidungen auf dem
größtmöglichen Wissensstand beruhen zu lassen, vereinbar und kann keine erstattungsfähige ärztli-
che Leistung sein. Ihr fehlt eine belastbare Gesamtevidenz, sie ist als pseudomedizinische Methode
zu betrachten.“ „Homöopathiewirkungen beruhen auf Kontexteffekten, z. B. auch dem Placebo-Effek-
t.“ „Pseudomedizinische Methoden wie die Homöopathie gehören nicht in ärztliche Hände.“ „Durch ih-
re Anwendung durch Ärztinnen und Ärzte wird das notwendige Vertrauen in die Medizin als Fachge-
biet sowie die Wissenschaft allgemein untergraben. Allgemeine Wissenschafts-Skepsis stellt ein Pro-
blem für die vielfältigen Herausforderungen dar, vor denen unsere Gesellschaft heutzutage steht.“

b) Bewertung

Konkrete Literaturhinweise zur (vorgeblich) fehlenden wissenschaftliche „Gesamtevidenz“ oder zu
(vermeintlichen) Kontexteffekten fehlen. Die fehlende Unwissenschaftlichkeit wird behauptet, nicht
belegt. Was eigentlich genau und wieso mit Wissenschaftlichkeit gemeint ist, bleibt offen.

Die Kritik an der Homöopathie wird mit allgemeinen gesellschaftlichen Problemen verbunden, vor al-
lem einer vorgeblich vorherrschenden Wissenschaftsskepsis, die sich auch gegen die Medizin richte.
Das Vertrauen in sie werde, so die Logik der Beschlussbegründung, durch die Befürwortung der Ho-
möopathie, untergraben und habe Folgen für „unsere Gesellschaft“. Die ganzen Ausführungen sind
ebenso deutungsoffen wie andeutungsreich.

Die insinuierte Gefährdung des Vertrauens in die medizinische Wissenschaft, das mit Folgen für die
gesamte Gesellschaft „untergraben“ werde, gibt der Befürwortung der Homöopathie fast etwas Ge-
meingefährliches, Assoziationen zu Querdenkern, Alu-Hüten und „Corona-Leugnern“24 liegen nicht
fern. Der Beschluss richtet sich nur gegen die Homöopathie, nicht gegen die anthroposophische Medi-
zin. Wo es Übergänge geben sollte, wäre allerdings auch sie betroffen.

III. Verfassungsrechtliche Pflicht zur Gewährleistung wissenschaftlicher Pluralität in der
Gesundheitsversorgung
1. Wissenschaftsfreiheit
a) Wissenschaftsfreiheit durch Selbstbeobachtung des Wissenschaftsbetriebs

Ausgangspunkt der Betrachtung muss die Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG) sein.25 Nach
ständiger Rechtsprechung des BVerfG erschöpft sich das Grundrecht nicht

„in einer auf wissenschaftliche Institutionen und Berufe bezogenen Gewährleistung der Funktionsbe-
dingungen professionell betriebener Wissenschaft. Als Abwehrrecht sichert es vielmehr jedem, der
sich wissenschaftlich betätigt, Freiheit von staatlicher Beschränkung zu […]. Gegenstand dieser Frei-
heit sind vor allem die auf wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltens-
weisen und Entscheidungen bei der Suche nach Erkenntnissen, ihrer Deutung […] und Weitergabe.
Damit sich die Wissenschaft ungehindert an dem für sie kennzeichnenden Bemühen um Wahrheit
ausrichten kann, ist sie zu einem von staatlicher Fremdbestimmung freien Bereich autonomer Verant-
wortung erklärt worden […]. Jeder, der wissenschaftlich tätig ist, genießt daher Schutz vor staatlichen
Einwirkungen auf den Prozeß der Gewinnung und Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse.“26

Das klingt teilweise nach einer unergiebigen, tautologischen Definition - Wissenschaft ist, was Wissen-
schaftler/innen tun -, die
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aber gleichwohl den Weg weist: Was als wissenschaftliche Forschung praktiziert wird - alle auf „wis-
senschaftlicher Eigengesetzlichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltensweisen und Entscheidungen“ -,
ist Wissenschaft, was voraussetzt, die Personen und organisatorischen Zusammenhänge in den Blick
zu nehmen, die einem bestimmten Konzept von wissenschaftlichem Arbeiten folgen und es umsetzen.

b) Wissenschaft als strukturierter, aber offener Prozess der Wissensgewinnung

Hierbei ist zu beachten, so das BVerfG, dass Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG „nicht eine bestimmte Auffassung
von Wissenschaft oder eine bestimmte Wissenschaftstheorie“27 schützt; das

„wäre mit der prinzipiellen Unvollständigkeit und Unabgeschlossenheit unvereinbar, die der Wissen-
schaft trotz des für sie konstitutiven Wahrheitsbezugs eignet […]. Der Schutz dieses Grundrechts
hängt weder von der Richtigkeit der Methoden und Ergebnisse ab noch von der Stichhaltigkeit der
Argumentation und Beweisführung oder der Vollständigkeit der Gesichtspunkte und Belege, die ei-
nem wissenschaftlichen Werk zugrunde liegen. Über gute und schlechte Wissenschaft, Wahrheit oder
Unwahrheit von Ergebnissen kann nur wissenschaftlich geurteilt werden […]; Auffassungen, die sich
in der wissenschaftlichen Diskussion durchgesetzt haben, bleiben der Revision und dem Wandel un-
terworfen. Die Wissenschaftsfreiheit schützt daher auch Mindermeinungen sowie Forschungsansät-
ze und -Ergebnisse, die sich als irrig oder fehlerhaft erweisen. Ebenso genießt unorthodoxes oder in-
tuitives Vorgehen den Schutz des Grundrechts. Voraussetzung ist nur, daß es sich dabei um Wissen-
schaft handelt; darunter fällt alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter Versuch zur Ermittlung

von Wahrheit anzusehen ist […].“28

Diese Ausführungen sind ein Votum für die Pluralität der Wissenschaft. Es mag herrschende, „ortho-
doxe“ Ansichten geben, aber diese können zu Mindermeinungen werden, also von vormals „unortho-
doxen“ Auffassungen abgelöst werden, sie können irgendwann sogar als abwegig gelten, weil dies
die wissenschaftliche Diskussion ergibt, die sich im Laufe der Zeit verändert kann, denn die Gewin-
nung von Wissen vollzieht sich in einem konstitutiv offenen Prozess. Entscheidend kommt es auf den
Wahrheitsbezug an, der nicht allein auf die Intention der Personen abstellt29, sondern vor allem nach
„Inhalt und Form“ als seriöser Versuch der Ermittlung von Wahrheit gelten kann. „Inhalt und Form“
spielt auf die Kommunikationsgegenstände und -modalitäten an, die mit Blick auf einen bestimm-
ten Forschungsgegenstand nach der „Selbstdefinition wissenschaftlicher Standards durch die Wis-
senschaft“30 als angemessene, nämlich wissenschaftsadäquate Thematisierung gelten kann. Hier-
bei spielt insbesondere die Überprüfbarkeit von empirisch-experimentellen Tests eine Rolle oder die
Nachvollziehbarkeit von Aussagen anhand denkerischer Strukturierungsleistungen, die die notwen-
dige Distanz zu bloßen Meinungsäußerungen sicherstellen (bspw. Logik, argumentative Kohärenz,
Schlüssigkeit einer Theorie), wobei nicht übermäßig strenge, sondern Mindeststandards rationaler Ar-
gumentation zugrunde zu legen sind.31

Auch Fehler nehmen einem Werk nicht die Wissenschaftsqualität. Das liegt in der Struktur von Wis-
senschaft als eines fortschreitenden Kommunikationsprozesses, der sich dem kritischen Urteil anderer
aussetzt, die ggf. Ungenauigkeiten, „Einseitigkeiten und Lücken“32 benennen oder darauf hinweisen,
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dass „gegenteilige Auffassungen unzureichend berücksichtigt“33 worden seien. Dem Bereich der Wis-
senschaft ist ein Werk

„erst dann entzogen, wenn es den Anspruch von Wissenschaftlichkeit nicht nur im einzelnen oder
nach der Definition bestimmter Schulen, sondern systematisch verfehlt. Das ist insbesondere dann
der Fall, wenn es nicht auf Wahrheitserkenntnis gerichtet ist, sondern vorgefaßten Meinungen oder
Ergebnissen lediglich den Anschein wissenschaftlicher Gewinnung oder Nachweisbarkeit verleiht. Da-
für kann die systematische Ausblendung von Fakten, Quellen, Ansichten und Ergebnissen, die die Auf-
fassung des Autors in Frage stellen, ein Indiz sein. Dagegen genügt es nicht, daß einem Werk in inner-
wissenschaftlichen Kontroversen zwischen verschiedenen inhaltlichen oder methodischen Richtungen
die Wissenschaftlichkeit bestritten wird.“34

c) Folgerungen für die Debatte über die besonderen Therapierichtungen

Bezogen auf die Debatte über die vorgebliche Unwissenschaftlichkeit der besonderen Therapierich-
tungen bedeutet dies: Solange sich insbesondere, aber nicht nur an Hochschulen, Universitätsklini-
ken, außerhochschulischen Forschungseinrichtungen oder anderen (etwa projektartig betriebenen)
Forschungsstätten Personen mit wissenschaftlicher Ausbildung und in Auseinandersetzung mit den
aktuellen Debatten bestimmten Gegenständen (Homöopathie, anthroposophische Medizin) mithilfe
bestimmter Forschungsansätze (einschließlich bestimmter wissenschafts- und erkenntnistheoretischer
Vorannahmen) und Methoden widmen, betreiben sie im verfassungsrechtlichen Sinne Wissenschaft.

Ein Staat, der solchen Personen oder Organisationen die Wissenschaftlichkeit ihrer Erkenntnisse ab-
spricht, greift in die Wissenschaftsfreiheit ein. „Eingriff“ ist jede dem Staat zuzurechnende Maßnah-
me, die die Ausübung einer im Schutzbereich eines Grundrechts liegenden Verhaltensweise verun-
möglicht oder erschwert.35 Ein Eingriff kann darin liegen, dass kraft einer Rechtsnorm, durch tatsäch-
liche Verhältnisse oder durch ein Zusammenwirken rechtlicher und tatsächlicher Effekte bestimmte
wissenschaftliche Positionen Nachteilen ausgesetzt werden, etwa derart, dass wissenschaftliche An-
sichten, z. B. aufgrund eines staatlich-rechtlichen Regelungskontextes, unterschiedlichen Wirkungs-
chancen ausgesetzt sind. Das kann bspw. in der Weise geschehen, dass der Zugang zu Bereichen
staatlicher Leistungen erschwert wird36, deren Gewährung nicht auf eine bestimmte wissenschaftli-
che Position gestützt werden darf, während sie gewährt werden dürfen, wenn die in Rede stehenden
staatlichen
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Leistungen (etwa Sozialleistungen nach dem SGB V)37 auf eine andere wissenschaftliche Position ge-
stützt werden dürfen, diese also für die Gewährung staatlicher Leistungen präjudizierend wirkt. Inso-
fern hat Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG auch eine (vom Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG zu unterschei-
dende, als lex specialis vorrangige) Teilhabedimension38, weil sie die faire Teilhabe unterschiedlicher
wissenschaftlicher Positionen an einer staatlich-rechtlich Infrastruktur der Gesundheitsgewährleis-
tung, der GKV, gewährleistet.

2. Pflicht zur gesundheitssystembezogenen Ausgestaltung der Wissenschaftsfreiheit
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Eingriffe können vermieden werden bzw. bedürfen der Rechtfertigung. Dem Staat ist ebenso wie bei
der Kunst ein „Wissenschaftsrichtertum“39 verwehrt, ihn trifft eine Neutralitätspflicht40, er darf also
nicht die Güte oder Relevanz von Wissenschaft selbst bestimmen. Demgemäß können unverhältnis-
mäßige, also verfassungswidrige Eingriffe nur dann vermieden werden, wenn der Staat in dem Be-
reich staatlicher Leistungen, um den es geht, einen fairen Wettbewerb der wissenschaftlichen Ansich-
ten organisiert. Insoweit geht es - als objektivrechtlicher Aspekt des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG - um die
Sicherung der Funktionsfähigkeit der Wissenschaft.41 Wegen des sog. „Wissenschaftsgebot[s]“42, das
insbesondere für die GKV wesentlich ist (§ 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V), ist die Funktionsfähigkeit der Wis-
senschaft zugleich eine Funktionsbedingung des Gesundheitswesens, namentlich der GKV.

Das folgt aus der Bedeutung von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG, der nicht nur ein subjektives Freiheitsrecht
gewährt, sondern zugleich eine „objektive Grundsatznorm für den Bereich der Wissenschaft“43 ist. Sie
hält auch dazu, dass die Pluralität der Wissenschaft effektiv gewährleistet wird, indem in einer staat-
lich-rechtlich geschaffenen Infrastruktur wie der GKV die faire Teilhabe wissenschaftlicher Auffassun-
gen an der Leistungsgewährung durch organisatorische sowie verfahrensmäßige Vorkehrungen44 mit
effektiv pluralitätssicherndem Effekt sichergestellt wird.

Wo der Staat die Zuteilung staatlicher Leistungen von deren wissenschaftlicher Qualität abhängig
macht, muss er folglich dafür sorgen, dass die Pluralität der für den in Rede stehenden Gegenstands-
bereich relevanten wissenschaftlichen Aussagen gewährleistet wird. Die unterschiedlichen, im Wis-
senschaftsbetrieb anzutreffenden wissenschaftlichen Positionen müssen also die gleiche Chance ha-
ben, ihre Plausibilität darzutun.

3. Folgen für das Gesundheitswesen, insb. die GKV
a) Einfachgesetzliche Anerkennung der Wissenschaftsfreiheit insb. im SGB V

Gemessen daran ist festzustellen, dass die Normen des SGB V wie § 2 Abs. 1 Satz 2, § 34 Abs. 3 Satz 2
SGB V und § 135 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V, die sich auf die besonderen Therapierichtungen bezie-
hen, einfachgesetzliche Konkretisierungen der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG) sind.
Sie tragen dem Umstand Rechnung, dass es nicht nur in der Versorgungsrealität des Gesundheits-
wesens45, sondern - vorgelagert - wissenschaftliche Forschungsanstrengungen gibt, die die Eigenhei-
ten der Wirkweise dieser Therapierichtungen eingedenk ihres wissenschafts- bzw. erkenntnistheoreti-
schen Vorverständnisses erforschen.46 Indem das SGB V diese besonderen Therapierichtungen aner-
kennt, schafft es keineswegs eine Sonderwelt, in der die Standards der medizinischen Wissenschaft
keine Geltung hätten. Im Gegenteil - dies verkennt insbesondere der Deutsche Ärztetag mit seinem
Beschluss - werden dadurch die auch ansonsten geltenden

„Kriterien der Zweckmäßigkeit, Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit gemäß § 12 Abs. 1 SGB V […]
nicht aufgehoben oder relativiert. Das gilt auch für die gesetzliche Vorgabe, daß Qualität und Wirk-
samkeit der zu Lasten der Krankenkassen erbrachten Leistungen dem allgemein anerkannten Stand
der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen haben (§ 2 Abs. 1, § 70 Abs. 1 SGB V). Unberührt
bleibt ferner die gesetzliche Vorgabe, daß die Bewertung nach dem ‚jeweiligen Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse‘ erfolgen muß (§ 135 Abs. 1 Nr. 1 SGB V […]). Die zur Beurteilung anstehen-
den Verfahren sind somit auf der Grundlage nachvollziehbarer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu be-
werten. Dabei sind die für die jeweilige Therapierichtung gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnis-
se einzubeziehen.“47
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Freilich, dies ist zu betonen, müssen hierbei Maßstäbe zugrunde gelegt werden, die nicht bestimm-
te wissenschaftliche Ansätze und Methoden bevorzugen oder benachteiligen. Vielmehr ist möglichst
weitgehend ein übergreifender Maßstab (einschließlich übergreifender Leitbegriffe und Leitunterschei-
dungen) zugrunde zu legen. Er muss allerdings differenziert ausgestaltet sein, damit er den unter-
schiedlichen Forschungsansätzen und Methoden gerecht wird, also weder verfrüht eine vermeintliche
Unvergleichbarkeit statuiert noch bei der Statuierung von Vergleichsparametern unter der Hand doch
wieder einen Ansatz oder eine Methode bevorzugt bzw. benachteiligt.

Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass die Normen des SGB V, die den Wissenschafts-, den
Wirtschaftlichkeits- und den Qualitätsgrundsatz normieren48, von vornherein so offen angelegt sind,
dass unterschiedliche Forschungsansätze und -methoden unter einem weiten begrifflichen Dach glei-
chermaßen Beachtung finden können.

 
 

- 437 -
Rixen, SGb 2025, 433-438

- 438 -
 
b) Grundsätze der evidenzbasierten Medizin (ebM) und besondere Therapierichtungen

Eine besondere Herausforderung ist allerdings die diesen grundrechtliche Vorgaben genügende Kon-
kretisierung durch die sog. Grundsätze der evidenzbasierten Medizin (ebM). Bereits wiederholt ist mo-
niert worden, dass in der Praxis der GKV, namentlich des G-BA, die Grundsätze der ebM nicht korrekt
angewandt werden.49 Kern der Kritik ist das Monitum, dass nicht alle Evidenzstufen ernst genommen
werden, sondern mindestens unter der Hand, aber durchaus auch offen die höheren Evidenzstufen,
namentlich die Evidenzstufe I, zur ausschließlich relevanten Evidenzstufe erklärt werden, also die üb-
rigen Evidenzstufen, namentlich die Evidenzstufen IV und V50, faktisch als irrelevant gelten, mögen
sie auch pro forma nicht abgeschafft sein. Eine den besonderen Therapierichtungen gerecht werden-
de Handhabung der ebM-Grundsätze muss folglich alle Evidenzstufen beachten, was freilich misslingt,
wenn „Erfahrungswissen“ pauschal als unerheblich abgetan wird. Zur Erinnerung: Evidenzstufe V be-
trifft „Assoziationsbeobachtungen, pathophysiologische Überlegungen, deskriptive Darstellungen, Ein-
zelfallberichte, nicht mit Studien belegte Meinungen anerkannter Expertinnen und Experten, Berich-
te von Expertenkomitees und Konsensuskonferenzen“, Evidenzstufe IV erfasst „Fallserien und ande-
re nicht vergleichende Studien“. Es geht hierbei ersichtlich (auch) um fallorientiert gewonnenes Er-
fahrungswissen, das den Ausgangspunkt für weitere Forschungen und Erkenntnisse bildet. Wer die
Aussagekraft dieser grundlegenden Evidenzstufen in Frage stellt, verkennt das rechtlich ausgeformte
System der ebM-Grundsätze, handelt also rechtswidrig.

Allerdings muss das Modell der Evidenzstufen mit Blick auf die besonderen Therapierichtungen dif-
ferenziert weiterentwickelt werden.51 Das setzt Operationalisierungen voraus, die den spezifischen
Forschungsansätzen und den etwaigen besonderen Methoden - und damit dem spezifischen wissen-
schaftlichen Profil der Wirkungsmessung und -bewertung - Rechnung tragen. Wie schon erwähnt, sind
die Wirkungsmodelle, soweit möglich, so zu operationalisieren, dass möglichst alle Forschungsansätze
und -methoden vergleichbar werden, wobei ein stillschweigender Bias zulasten der besonderen For-
schungsrichtungen vermieden werden muss.

Den Gesetzgeber des SGB V und ggf. ergänzend auch des AMG trifft insoweit kraft Art. 5 Abs. 3 Satz 1
GG eine Pflicht zur therapierichtungsdifferenzierten und diskriminierungsfreien Ausgestaltung und

- Seite 9 von 16 -



Handhabung der ebM-Grundsätze. Das der SGB V-Gesetzgeber dieser Pflicht bislang schon hinrei-
chend nachgekommen ist, ist nicht erkennbar. Das gilt auch mit Blick auf Institute (wie das Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, IQWiG), in denen sich gesundheitsökonomische
Modelle von ebM, die mit dem gesetzlich festgelegten Modell womöglich nicht in jeder Hinsicht über-
einstimmen, verselbstständigt zu haben scheinen.52

Das AMG kennt zwar ebenfalls Vorkehrungen, die der Eigenart spezifischer Therapierichtungen Rech-
nung tragen sollen, aber auch insoweit sollte der Gesetzgeber prüfen, ob das Normprogramm des
AMG53 präzisiert werden muss, um die pluralitätsgewährleistende Handhabung der Normen durch das
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu optimieren.

c) Pluralitätssicherung durch Verfahren und Organisation

Aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG als Pflicht zur Pluralitätsgewährleistung gehört auch eine Gremienbeset-
zung, insbesondere im Rahmen des G-BA, die sicherstellt, dass Personen an der Bewertung der Wis-
senschaftlichkeit beteiligt sind, bei denen einerseits der Anschein der Befangenheit ausgeschlossen
werden kann, andererseits aber eine hinreichende Vertrautheit mit den Forschungsansätzen und -me-
thoden besteht, die im Kontext der besonderen Therapierichtungen wie der Homöopathie oder der
anthroposophischen Medizin zugrunde gelegt bzw. angewandt werden. Insofern folgt aus der verfah-
rensrechtlichen Dimension der Wissenschaftsfreiheit54, dass Bewertungsverfahren in einer Weise -
auch durch die personelle Besetzung von Beratungs- oder (Vor-)Entscheidungsgremien - ausgestaltet
werden müssen, dass der Pluralität der medizinischen Wissenschaft effektiv Rechnung getragen ist.

IV. Resümee und Ausblick

Den Gesetzgeber des SGB V (und auch des AMG) trifft ein zentraler Auftrag, der zwei miteinander
verbundene Dimensionen hat: Einerseits muss der Gesetzgeber für einen verlässlichen Regelungs-
rahmen sorgen, der die Pluralität medizinwissenschaftlicher Konzepte und Methoden in der Gesund-
heitsversorgung sichert. Andererseits muss der Gesetzgeber durch Regeln, die einen fairen wissen-
schaftlichen Austausch sichern, der Hermeneutik des Verdachts entgegentreten, der bestimmte wis-
senschaftliche Konzepte und Methoden in gesetzes- und verfassungswidriger Weise als unwissen-
schaftlich brandmarkt. Sie verschafft den Kräften, die diese antiplurale Abwertung betreiben, in wis-
senschaftlichen Diskursen - und nicht zuletzt auch ökonomisch - Vorteile. Da die Pluralität der Wissen-
schaft im Zentrum der Garantie der Wissenschaftsfreiheit steht, schwächen Stimmen, die diese Plura-
lität in Abrede stellen, letztlich die Wissenschaft(sfreiheit) und tragen genau zu jener Wissenschafts-
skepsis bei, die von ihnen beklagt wird.

Der Gesetzgeber sollte auf Basis der im SGB V (und auch im AMG) zu Recht erfolgten - weil wissen-
schaftsfreiheitssensiblen - Anerkennung der besonderen Therapierichtungen die bestehenden Norm-
programme und prozedural-organisatorischen Rahmenbedingungen, unter denen die Wissenschaft-
lichkeit überprüft wird, prüfen und die Gewährleistung der Pluralität der Wissenschaft weiter verbes-
sern, insbesondere durch die differenzierte Weiterentwicklung der Grundsätze der evidenzbasierten
Medizin. Wenn dies gelingt, dann ist zu hoffen, dass der eingangs erwähnte Effekt („Und täglich grüßt
das Murmeltier“), also die permanente Wiederholung unergiebiger Debatten über die Wissenschaft-
lichkeit der besonderen Therapierichtungen, ein Ende findet.
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